
Kindergartenbedarfsplanung

Planung der Betreuungsangebote in Kindertagesstätten für das Kindergartenjahr
2012/2013

Die Planung der Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren findet in Absprache
mit den Trägern von Tageseinrichtungen im Rahmen so genannter „Trägergespräche“ statt.
Grundlage ist die rechtliche Vorgabe der Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen
Betreuungsplatz für die 3 bis 6 Jährigen, der Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren
(ab 2013 Rechtsanspruch für Kinder ab dem 1. Lebensjahr in Kindertagesstätten und in der
Tagespflege) und die Erkenntnisse der Jugendhilfeplanung (demographische Entwicklung,
regionale Ausgewogenheit, Berücksichtigung der Elternwünsche, Anforderungen durch die
Betriebserlaubnis).
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 09.11.2011 eine stufenweise Erhöhung
der Versorgungsquoten auf 37% im Kindergartenjahr 2012/2013, 40% im Kindergartenjahr
2013/2014 und 43% im Kindergartenjahr 2014/2015 beschlossen.

Zurzeit stehen leider keine aktuellen Bevölkerungsdaten für die verschiedenen
Geburtenjahrgänge und bezogen auf eine kleinräumliche Darstellung in den
Kindergartenbezirken zur Verfügung. Daher werden für die Kindergartenbedarfsplanung die
Bevölkerungsdaten zum 01.08.2011 in Bezug zu den Betreuungsplätzen am 01.08.2012
gesetzt. Auf Grund der letzten aktuell vorliegenden Bevölkerungsprognose von IT-NRW ist
für den Zeitraum 2012/2013 kaum mit veränderten Daten für Bielefeld zu rechnen. So ist für
die Altersgruppe der 0 bis 3 Jährigen ein Rückgang von 0,3% und für die Altersgruppe der 3
bis 6 Jährigen von 1% prognostiziert; Wanderungsbewegungen sind dabei nicht
berücksichtigt. Von daher stellt die vorliegende Planung eine realistische Annäherung an die
tatsächlichen Versorgungsquoten in Bielefeld dar.

Auf dieser Grundlage gestaltet sich die Versorgung mit Betreuungsplätzen in Bielefeld im
Kindergartenjahr 2012/2013 wie folgt:

 Die Versorgungsquote für die unter 3 Jährigen in Kindertagesstätten liegt bei
29,4%. Werden die 550 Betreuungsplätze in der Tagespflege einbezogen ergibt sich
eine stadtweite Versorgungsquote von 35,72%.

 Die Versorgungsquote bei den 3 bis 6 Jährigen liegt bei 96,4% (Zielquote lt. JHA
Beschluss 95%). Werden die 25 Plätze für 3 bis 6 Jährige in heilpädagogischen
Tagesgruppen berücksichtigt, erhöht sich die Versorgungsquote auf 96,6%.

 58 % aller Bielefelder Kinder haben einen Ganztagesplatz in einer Kindertagesstätte
(35 Std. und 45 Std. Betreuung). Die insgesamt 11.198 vorhandenen Plätze im
kommenden Kindergartenjahr verteilen sich wie folgt: 25 Stundenbetreuung –
10,98%, 35 Stundenbetreuung – 32,39% und 45 Stundenbetreuung – 56,62%. Die
vom JHA beschlossene 50%ige Zielquote der Ganztagesbetreuung ist somit erfüllt.
Die Elternwünsche spiegeln sich in der Darstellung der Entwicklung seit der
Einführung des Kinderbildungsgesetzes wieder. So stieg der Bedarf an 35 und 45
Stundenbetreuung kontinuierlich an, während die Nachfrage nach einer 25
Stundenbetreuung kontinuierlich zurückging.
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 In manchen Kindergartenbezirken gibt es einen scheinbaren Widerspruch zwischen

den rechnerischen Bedarfen an Betreuungsplätzen und der realen Nachfrage der
Eltern. So liegt z.B. die Versorgungsquote in einigen Kindergartenbezirken auf einem
unterdurchschnittlichen Niveau und trotzdem gibt es in den Kindertagesstätten freie
Plätze. Eine mögliche Erklärung ist die Ausweitung von Einrichtungen mit einem
eindeutigen pädagogischen Konzept, die Berufswege der Eltern (Betreuung in der
Nähe des Arbeitsplatzes) sowie die von Betriebskindergärten bzw. Belegplätzen in
Einrichtungen. Dies führt zu einer Verschiebung der wohnortnahen Betreuung hin zu
speziellen, von den Eltern gewünschten Betreuungsangeboten. Dies ist vom
Gesetzgeber aber eindeutig so vorgesehen und die kommunale Planung muss auch
diese Elternwünsche berücksichtigen.

 Wie schon mehrfach beschrieben, ist es Ziel der Landesregierung die
Schulkinderbetreuung in den Kindertagesstätten zu Gunsten der Betreuung in der
Offenen Ganztagsgrundschule abzubauen. Aktuell existieren in Bielefeld neben den
3 Intensivhortgruppen (45 Plätze) noch 4 Hortgruppen mit einer befristeten
Sondergenehmigung (72 Plätze).
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Schildesche
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Gadderbaum
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Dornberg
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Jöllenbeck
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Heepen

10



Stieghorst
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Senne
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